
 

 
 

ERGEBNIS BERICHT

 
Ergebnisbericht der 

22. Sitzung des HGB-Fachausschusses 
Vom16. April 2015 

 

Folgender Tagesordnungspunkt wurde 
während der 22. HGB-FA-Sitzung behan-
delt: 

• Immaterielle Vermögensgegenstände 
im Konzernabschluss 

 

Immaterielle Vermögensgegenstände im 
Konzernabschluss 

Der HGB-FA erörtert den von der Arbeits-
gruppe „Immaterielle Vermögensgegenstän-
de“ vorbereiteten Standardentwurf E-DRS 32 
Immaterielle Vermögensgegenstände im Kon-
zernabschluss einschließlich der zugehörigen 
Begründung. Im Ergebnis seiner Diskussion 
verabschiedet der HGB-FA den Standardent-
wurf und die Begründung. Nach der Abstim-
mung von redaktionellen Änderungen im Um-
laufverfahren wird der Standardentwurf zur 
Kommentierung veröffentlicht. Der HGB-FA 
beschließt, dass der Zeitraum für die Abgabe 
von Stellungnahmen zum Standardentwurf 
mehr als 45 Tage betragen soll. 
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